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1 BERICHTERSTATTUNG 

 
1.1 Allgemeines  
Die Jahresrechnung 2020 der Kirchgemeinde Jegenstorf Urtenen wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 des Kantons Bern 
erstellt. Zum Einsatz gelangte die Software GemoWin von der Dialog Verwaltungs-Data AG. Finanzverwalterin ist Frau Rosa Gerber Schlegel, im 
Amt seit 15. Februar 2020. 
 
1.2 Steueranlage  
Die Steueranlage ist unverändert 0.218 von der einfachen Steuer. 
  
1.2.1 Erfolgsrechnung 
Auf einen Blick  
Die Jahresrechnung 2020 schliesst aufgrund der obligatorischen Einlage in die finanzpolitischen Reserven von CHF 188'700.67 wiederum 
ausgeglichen ab. Im Budget wurden diese zusätzlichen Abschreibungen mit CHF 420.00 budgetiert. Somit schliesst die Kirchgemeinde 
Jegenstorf-Urtenen eigentlich mit einer Budgetverbesserung von CHF 188'280.67 ab. Dieses Resultat ergibt sich einerseits aus Minderausgaben 
von CHF 432'900 und Mindereinnahmen von CHF 244'200. Aufgrund der Pandemie war der Betrieb teilweise sehr eingeschränkt und es konnten 
zahlreiche Veranstaltungen oder Lager nicht stattfinden.  
Die Steuereinnahmen betrugen gesamthaft ca. CHF 69'000 weniger als budgetiert. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt: 
Natürliche Personen:        - CHF 33'500 
Juristische Personen:       - CHF 80'500 
Grundstückgewinnsteuern und Sonderveranlagungen:   +CHF 45’000 
 
Personalaufwand (30) 
Der gesamte Personalaufwand liegt rund CHF 48’400 oder 3,6% unter dem Budget. Das ist ebenfalls mit dem reduzierten Betrieb aufgrund der 
Pandemie zu erklären (weniger Aushilfslöhne, tiefere Sozialleistungen, kein Mitarbeiteranlass, weniger Weiterbildungen etc.). 
 
Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) 
Der Sachaufwand beläuft sich auf CHF 621’300 und beträgt rund CHF 317’500.00 weniger als vorgesehen. Auch diese Abweichung lässt sich 
hauptsächlich auf die Pandemie zurückführen. 
 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (33) 
Im vergangenen Jahr konnten nicht ganz alle geplanten Projekte realisiert werden. Dadurch fallen auch die Abschreibungen etwas tiefer aus 
(-8'900 CHF). 
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Finanzaufwand (34) 
Dieser Betrag ergibt sich aus den Angaben des Kantons. Wiederum wurden weniger Vergütungszinsen für vorausbezahlte Steuern vergütet und es 
resultieren Minderausgaben von CHF 6’800. 
 
Transferaufwand (36) 
Der Transferaufwand beinhaltet die Entschädigungen oder Beiträge an andere Gemeindewesen wie Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden 
oder Vergabungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck. Hier ergab sich eine Budgetabweichung von ca. CHF 4’700. 
 
Ausserordentlicher Aufwand (38) 
Gemäss Art. 84 der Gemeindeverordnung müssen Kirchgemeinden zusätzliche Abschreibungen vornehmen, wenn im entsprechenden 
Rechnungsjahr  
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen (2020: CHF 89'351.50) kleiner als die Nettoinvestitionen (2020: CHF 305'112.30) sind. 
Somit hat die Kirchgemeinde den eigentlichen Ertragsüberschuss von CHF 188'700.67 zusätzlich abgeschrieben. 
 
Fiskalertrag (Steuerertrag) (40) 
Die budgetierten Steuererträge von CHF 2'508’500 wurden um rund CHF 69'300 unterschritten. Bei den Natürlichen Personen resultierte ein 
Mindertrag von CHF 33’500, bei den Juristischen Personen ein Minderertrag von CHF 80'500, dafür ergab sich bei den Vermögensgewinnsteuern 
ein Mehrertrag von CHF 45’000. 
 
Entgelte (42) 
Zu den Entgelten gehören die Teilnehmerbeiträge für Lager und Reisen und die Kostenbeteiligung des Fördervereins. Zudem wurde hier für 2020 
erstmals ein Verkaufserlös für das neue Bistro eingerechnet. Die Abweichung setzt sich demnach aus CHF 16'000 Minderertrag Bistro und nicht 
eingegangenen Teilnehmerbeiträgen von CHF 114'000 zusammen. Grund dafür ist auch hier die Pandemie. 
 
Finanzertrag (44) 
Hier werden die Mieteinnahmen für die Pfarrhäuser und die Benützungsgebühren für Kirchen und Kirchgemeindehäuser verbucht. Die 
Abweichung von total ca. CHF 15'000 resultiert zur Hauptsache aus den entgangenen Benützungsgebühren für das Kirchgemeindehaus in 
Jegenstorf (Mindereinnahmen CHF 12'000), die restlichen CHF 3'000 verteilen sich auf die beiden Kirchen (Jegenstorf CHF 2'330, 
Urtenen CHF 650). 
 
Transferertrag (46) 
In dieser Rubrik wird der Kostenanteil der Einwohnergemeinde an das Kirchgemeindehaus in Jegenstorf verbucht. Ab 2020 erhalten die 
Kirchgemeinden zudem einen Anteil der direkten Bundessteuern, was jedoch beim Erstellen des Budgets noch nicht bekannt war. Die Abweichung 
von CHF 16’200 in dieser Position entspricht zur Hauptsache diesen Bundessteuern. 
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1.2.2 Investitionsrechnung  
Im vergangenen Jahr wurden gesamthaft CHF 305'112.30 in die Gebäude der Kirchgemeinde investiert. In der Kirche Jegenstorf wurde die 
Orgelsanierung von ca. CHF 100'000 und die Sanierung der Aussentreppe von CHF 32'000 verbucht. Im Kirchgemeindehaus Jegenstorf fielen 
Kosten von ca. 80'000 an, wovon die neue Schliessanlage mit CHF 75'000 zu Buche schlug. In Urtenen wurden CHF 52'500 für das Pfarrhaus und 
CHF 40'500 für die Kirche verbucht. 
 

1.2.3 Bilanz  
Aktiven  
Finanzvermögen  
Das Finanzvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich um CHF 4'913.03 auf CHF 2'045'102.88 gesunken. 
 

Verwaltungsvermögen 
Durch die Investitionen von CHF 305'112.30 und die Abschreibungen von CHF 89'351.50 ergibt sich per 31. Dezember 2020 ein 
Verwaltungsvermögen von CHF 1'305'248.20. 
 

Passiven  
Fremdkapital  
Das Fremdkapital steigt um CHF 22'147.10 auf CHF 1'203'650.50. Grund dafür sind die höheren passiven Rechnungsabgrenzungen per Ende 
2020. 
 

Neubewertungsreserve des Finanzvermögens  
Diese Reserve wurde nach der Neubewertung des Finanzvermögens am 1. Januar 2019 errichtet und beträgt CHF 15'111.20. Dieser Wert bleibt 
für die ersten 5 Jahre nach der Umstellung auf HRM2 unverändert (bis 31. Dezember 2023). 
 

Eigenkapital  
Das Eigenkapital (Sachgruppe 29) beträgt CHF 1'957'999.91.  
Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) bleibt aufgrund der ausgeglichenen Jahresrechnung unverändert bei CHF 1'601'697.66.  
 

Nachkredite  
Total:  CHF  68'899.59 
davon gebunden:  CHF  34'514.25 
KGR-Kompetenz CHF    8'880.19 
zu beschliessen:  CHF  25'505.15 
 

Spezialfinanzierungen (gebührenfinanzierte Aufgabenbereiche)  
(Art. 30 Bst. b FHDV)  
Keine 
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2 ECKDATEN 

2.1 Übersicht 
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2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis 

 in CHF         

Jahresechnung 
2020 

Budget 
2020 

Jahresrechnung 
2019 

                

Ergebnis Gesamthaushalt   +/-90  0.00 0.00 0.00 

Abschreibung Verwaltungsvermögen   +33 89'351.50 98'220.00 80'243.55 

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen +35 0.00 0.00 0.00 

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -45 0.00 0.00 0.00 

Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen +364 0.00 0.00 0.00 

Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen +365 0.00 0.00 0.00 

Abschreibungen Investitionsbeiträge   +366 0.00 0.00 0.00 

Einlagen in das Eigenkapital   +389 188'700.67 0.00 341'191.05 

Entnahmen aus dem Eigenkapital   -489 0.00 0.00 0.00 

                

Selbstfinanzierung       278'052.17 98'220.00 421'434.60 

                

Nettoinvestitionen             

                

Investitionsausgaben     +690 305'112.30 543’500.00 751'310.95  

Investitionseinnahmen     -590 0.00  0.00 0.00  

                

Nettoinvestitionen       305'112.30 543'500.00 751'310.95 

                

Finanzierungsergebnis       583'164.47 641’720.00 1'172'745.55 
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2.3 Gestufter Erfolgsausweis 
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3 BILANZ 
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4 FUNKTIONEN 

4.1 Erfolgsrechnung 
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Kommentar: 
 
350 Behörden Durch die Pandemie fielen für Sitzungen, Spesen und Ratskredit allgemein tiefere Kosten an. 
 
351 Kirchgemeinde Auch die Budgetposten für Veranstaltungen wurden in mehreren Bereichen aufgrund der Pandemie 

nicht ausgeschöpft. 
 
352 Liegenschaften Beim Gebäudeunterhalt fiel die Küchensanierung aufgrund eines Nagerschadens im Pfarrhaus 

Jegenstorf sowie die Anschaffung von Geräten für das LiveStreaming ins Gewicht. Trotzdem wurde 
gesamthaft das Budget nicht ausgeschöpft. 

 
353 fremdfinanzierte Bereiche Hierzu gehören die Lohnkosten, welche vom Förderverein übernommen werden und die Kosten für 

den Raum der Stille, welche durch Spenden finanziert werden. 
 
354 Medien Auch hier wurde das Budget aufgrund der Pandemie nicht ausgeschöpft. 
 
355 Bereich Freiwillige Die Budgetposten für die Freiwilligenanlässe in Jegenstorf und Urtenen wurden nicht ausgeschöpft, 

was ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen ist. 
 
356 Spenden, Kollekten Die Kollekten an Gottesdiensten haben sich quasi halbiert, da der physische Betrieb stark 

eingeschränkt war. Auch bei Brot für Alle gingen die Spenden stark zurück. Neu besteht die 
Möglichkeit, Spenden per TWINT zu überweisen. 

 
359 Steuern Der budgetierte Steuerertrag wurde um rund CHF 69'000 unterschritten. Die Differenz ergibt sich 

aus Mindereinnahmen von ca. CHF 33'500 und CHF 80'500 bei den natürlichen resp. juristischen 
Personen und Mehreinnahmen von ca. CHF 45'000 bei Grundstückgewinnsteuern und 
Sonderveranlagungen 

 
990 Einlage in die finanzpolitische Reserve Wie bereits auf Seite 5 erklärt, mussten CHF 188'700.67 in die finanzpolitische Reserve eingelegt 

werden. 
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4.2 Investitionsrechnung 

 

 
 
 
Details: 
 
Kirche Jegenstorf 
Orgelsanierung CHF 99'860.50 
Treppensanierung CHF 32'073.65 
 
Kirche Urtenen 
Planungskredit CHF 6'573.15 
Ersatz Tische Saal CHF 16'636.20 
Fassadensanierung CHF 17'376.75 
 
Kirchgemeindehaus Jegenstorf 
Allg. Umnutzung CHF 5251.60 
Ersatz Schliessanlage CHF 74931.70 
 
Pfarrhaus Urtenen 
Flachdachsanierung CHF 38'356.30 
Planungskredit CHF 14'052.45 
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5 SACHGRUPPEN 

5.1 Erfolgsrechnung 
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5.2 Investitionsrechnung 
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6 GELDFLUSSRECHNUNG 
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7 ANTRAG DER EXEKUTIVE 

GENEHMIGUNG: 
 
Gemäss Art. 71 GG (170.111) verabschiedet der Kirchgemeinderat die Jahresrechnung 2020 der reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen: 
 
ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 2'817'892.11 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 2'817'892.11 
 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 0.00 
 
 
INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 305'112.30 
 Einnahmen CHF 0.00 
 Nettoinvestitionen CHF 305'112.30 
 
NACHKREDITE gem. separater Tabelle  CHF 68'899.59 
 
 

 
 
ANTRAG: 
 
Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2020 und die Nachkredite von CHF 25'505.15 zu genehmigen. 
 
 
 Reformierte Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen 
 
  
 Michael Hein Karin Rey Rosa Gerber Schlegel 
Jegenstorf, 30. März 2021  Präsident Verwaltungsleiterin Finanzverwalterin 
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8 BESTÄTIGUNGSBERICHT 

Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2020 
 
An die Kirchgemeindeversammlung der  
 
Reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen 
 
Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Jahresrechnung der reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen, bestehend aus 
Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene 
Rechnungsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Kirchgemeinderates 
Der Kirchgemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen 
Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen 
Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Kirchgemeinderat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung des Rechnungsprüfungsorgans 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH RPO, Ausgabe 2016) vorgenommen. 
Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen 
falschen Angaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies 
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung 
ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
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Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und 
kommunalen gesetzlichen Vorschriften. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
 
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV und die besonderen Voraussetzungen gemäss Art. 124 GV 
erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 
 
Wir beantragen, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 mit Aktiven und Passiven von CHF 3'350'351.08 und einem Ertragsüberschuss von 
CHF 0.00 zu genehmigen. 
 
 
Jegenstorf, 30. April 2021 
 
Das Rechnungsprüfungsorgan 

 
 
 
 
 
Bruno Zaugg   Christoph Richner 
Leitender Revisor 
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9 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 

 
 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen hat die Jahresrechnung 2020 am 22. Juni 2021 gemäss dem 

vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 30. März 2021 genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

Jegenstorf, 22. Juni 2021 

 

 

Kirchgemeindeversammlung der reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen 
 
 
Michael Hein Karin Rey 
Präsident   Verwaltungsleiterin 
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11 ANHANG  

11.1 Regelwerk 

11.1.1 Angewendetes Regelwerk 

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Jegenstorf Urtenen ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen 
erstellt worden.  
 
Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) 
Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) 
Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511) 

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut 
Handbuch der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den 
Empfehlungen des HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter 
www.be.ch/gemeinden > Rubrik Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen. 

11.1.2 Bewertung Finanzvermögen 

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 
Sie werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum 
Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische 
Neubewertung bei Liegenschaften mit Ausnahme von Baurechten alle fünf Jahre oder bei Änderung des amtlichen Werts, bei allen anderen 
Vermögenswerten jährlich erfolgt. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. 
 
Das Finanzvermögen wurde gemäss Anhang 1 der GV neu bewertet. Die Neubewertungsreserve beläuft sich per 1. Januar 2019 auf  
CHF 15'111.20 und bleibt bis 31.12.2023 unverändert. 
  

http://www.be.ch/gemeinden
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Bewertung Finanzvermögen im Rechnungsjahr 
 

 
 
 

11.1.3 Bewertung Verwaltungsvermögen 

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr 
Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der 
definierten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs 
bilanziert. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden 
Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind in Anhang 2 GV umschrieben. 

11.1.4 Aktivierungsgrenzen 

Gesamthaushalt CHF 15'000.00 

11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen 

Seit dem Übergang auf HRM2 im Jahr 2019, wird das bestehende Verwaltungsvermögen linear über 8 Jahre abgeschrieben. Davon 
ausgenommen sind die Positionen gemäss Ziffer 4.1.3 der Übergangsbestimmungen der GV. 
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11.2 Grundlagen der Jahresrechnung 

 
Als Grundlage für die Jahresrechnung 2020 dienten das Budget 2020 und die Vorjahresrechnung 2019.  
 
 
Genehmigung/Prüfung: 
 

 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 

Kirchgemeinderat 17. September 2019 24. März 2020 

Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan  12. Juni 2020 

Kirchgemeindeversammlung 26. November 2019 01. September 2020 
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11.3 Eigenkapitalnachweis 
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11.4 Rückstellungsspiegel 
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11.5 Beteiligungsspiegel 
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11.6 Gewährleistungsspiegel 
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11.7 Anlagespiegel 
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11.8 Kreditkontrolle 

11.8.1 Verpflichtungskredite für Investitionen 
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11.8.2 Nachkredite 
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12 DETAILS ZUR RECHNUNG 

12.1 Bilanz 
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12.2 Erfolgsrechnung nach Funktionen 
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